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Teilnahmebedingungen 
 

 

Der Wettbewerb Jugend tanzt ist ein Wettbewerb des Deutschen Bundesverbandes Tanz. 

Er wurde ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen eine Chance zu geben 

• zur Begegnung über die Grenzen der Bundesländer hinaus, 

• sich zu präsentieren und mit Gleichaltrigen zu messen, 

• den unmittelbaren Austausch von Erfahrungen und Wissen zu praktizieren, um 

so voneinander und miteinander zu lernen. 

Dadurch dient der Wettbewerb der bundesweiten Begegnung von Kindern und 

Jugendlichen, der Steigerung der Tanzqualität und gibt Impulse für neue 

Bewegungsideen. Er fördert den tänzerischen Nachwuchs auf breiter Basis und wird auf 

Landes- und Bundesebene durchgeführt. 

 

 

A. Allgemeine Hinweise 
 
1. Durchführungsmodus 

Der Wettbewerb Jugend tanzt wird in drei Altersgruppen und in drei Kategorien 

durchgeführt. 

 

Die Altersgruppen sind 

 

A. 8–11 Jahre 

B. 12-16 Jahre 

C. 17-27 Jahre 

 

 

Die drei Kategorien sind 

 

I. Zeitgenössische Tanzformen 

(Jazz, Stepp, Show, HipHop) 

 

II. Volkstanz 

(Deutscher Volkstanz, Internationaler Volkstanz) 

 

III. Ballett 

(Historischer Tanz, Klassischer Tanz, Moderner Tanz, Elementarer Tanz) 

 

 

2. Teilnahmebedingungen 

 

• Zur Teilnahme berechtigt sind Kinder mit Vollendung des 8. Lebensjahres, das 

Höchstalter der teilnehmenden Tänzerinnen und Tänzer liegt bei 27 Jahren. Bei der 

Festlegung der Altersgruppen gilt das Durchschnittsalter; 80% der Teilnehmer 

müssen jedoch der jeweiligen Altersgruppe entsprechen. Die Kombination aus Gruppe 

A und C ist nicht zulässig. 
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• Es ist generell nicht erlaubt, dass Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleiter/Choreographinnen und Choreographen mittanzen. Bei Regelverstoß 

wird die Gruppe disqualifiziert. 

 

• Die Kategorie wird durch die verwendeten Bewegungselemente und die 

entsprechende Musik bestimmt. 

 

• Die Dauer der präsentierten Stücke beträgt mind. 2,5 bis max. 6 Minuten pro Tanz. 

Bei einem zu langen Beitrag behält sich die Jury eine Disqualifizierung des 

Wertungstanzes vor. Ein zu kurzer Tanz fällt immer aus der Wertung. 

 

• Pro Gruppe und Kategorie kann nur ein Stück eingereicht werden. 

 

• Tänzerinnen und Tänzer können nur in einer Altersstufe tanzen. 

 

• Tänzerinnen und Tänzer können nur innerhalb einer Kategorie und in einer Gruppe 

tanzen. 

 

• Die Gruppengröße kann 3 bis max. 30 Personen umfassen, einschließlich Musiker. 

 


